
Statement  von  Bischof  Dr.  Helmut  Dieser  zur  römischen  Instruktion  „Die  pastorale
Umkehr der Pfarrgemeinde im Dienst an der missionarischen Sendung der Kirche“

Die  jü� ngste  rö� mische  Instrüktiön  ü� ber  die  Bedeütüng  der  Pfarrei1 la� sst  einen  klaren
Leitgedanken erkennen (vgl. die abschließende Züsammenfassüng in Nr. 123): die Pfarrei ist
ein Organismüs des kirchlichen Züsammenlebens vön Christinnen ünd Christen, der nicht fü� r
sich selbst  da ist,  söndern eine ünaüfgebbare geistliche Aüfgabe hat.  Diese liegt  vör allem
darin, dass sie einzelne Menschen könkrete Erfahrüngen machen la� sst mit dem Evangeliüm,
dürch die sie in die kirchliche Gemeinschaft des Völkes Göttes hineingenömmen sind (Nr. 18)
ünd befa�higt werden, selber zü evangelisieren (vgl. Nr. 19).

Das Döküment betönt mehrfach, dass diese Erfahrüngen existentiell sein mü� ssen (vgl. Nr. 16,
Nr. 18), das heißt, dass sie in den Lebenszüsammenhang ünd das Lebensgefü� hl der Menschen
der  jeweiligen  Kültür,  in  der  die  Pfarrei  lebt,  hineinsprechen,  ja  sögar  eine  „spiritüelle
Dynamik“ ünd „missiönarische Dürchschlagskraft“ aüfweisen mü� ssen. 

Vön daher grenzt sich die Instrüktiön gegen eine restaürativ-rü� ckwa� rtsgewandte Aüffassüng
ab (vgl. Nr. 17) ünd fördert eine  pastorale Umkehr ünd einen Aufbruch zur Erneuerung,
der  die  „traditiönellen  pfarrlichen  Strüktüren“  sa�mtlich  einer  gründlegenden  Revisiön
ünterzieht:  Wie  gelangt  die  Pfarrei  in  allen ihren Lebensvöllzü� gen  in  eine  immer grö� ßere
missiönarische Dynamik (Nr. 19. Nr. 122)?   

In Züördnüng zü dieser hauptsächlichen Befassung mit der missionarischen Sendung der
Pfarrei ünd ihren dementsprechenden Strüktüren spricht die Instrüktiön dann aüch ü� ber die
Sendüng  der  Priester,  Diaköne  ünd  Ordensleüte,  ü� ber  die  Aüsü� büng  vön  Leitüng  ünd
Verwaltüng,  ü� ber  die  pfarrlichen  Ra� te  ünd  weitere  Beteiligüngen  an  den  Aüfgaben  des
Pfarrers söwie ü� ber die Vermeidüng vön finanziellen Anstö� ßigkeiten im Züsammenhang mit
dem geistlich-sakramentalen Dienst in der Pfarrei.

Damit la� sst das Döküment trötz seiner dürchgehenden Gliederüng in elf Kapiteln ünd 124
Nümmern  zwei  voneinander abweichende Teile erkennen:  Der  zweite  Teil  liefert  keine
Neüerüngen,  söndern  eine  kömprimierte  Züsammenstellüng  ünd  Betönüng  der geltenden
einschla� gigen kanönischen Regelüngen ünd erweckt dabei den Eindrück, hinter den deütlich
hervörgehöbenen Prinzipien im ersten Teil zürü� ckzübleiben. 

1 In der vorliegenden deutschen Übersetzung des Dokuments werden die Begriffe „Pfarrgemeinde“ und „Pfarrei“ 
nebeneinander und ohne erkennbare Unterscheidung verwendet. Ich beschränke mich in meinen Ausführungen 
ausschließlich auf den Begriff „Pfarrei“.
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Damit leistet das Dokument genau das selber nicht, was es eindrücklich einfordert : die
könkrete ÜB berprü� füng aller geltenden Strüktüren daran, öb sie eine missiönarische Dynamik
aüfweisen bzw. wie sie erneüert werden mü� ssen, damit sie die Strahlkraft des Evangeliüms
neü gewinnen (vgl. Nr. 122). 

Die Disküssiön in der deütschen OB ffentlichkeit verla�üft bisher entsprechend köntrövers. Die
Rezeptiön könzentriert sich vör allem aüf die Aüsfü� hrüngen des zweiten Teils ünd entfaltet
eine  heftige Kritik an den einseitigen blößen Wiederhölüngen des geltenden Rechts. Denn
wer nür wiederhölt ünd einscha� rft, was schön gilt, erweckt den fatalen Eindrück, das Neüe
abwehren zü wöllen! 
Vör allem in Deütschland müss dieser Eindrück aber sehr entta�üschend wirken fü� r alle, die in
den  Diö� zesen  ünd  im  Synödalen  Weg  aller  deütschen  Diö� zesen  sich  mit  viel  Mü� he  ünd
persö� nlicher  ÜB berzeügüng  darüm  bemü� hen,  das  Neüe  in  der  gemeinsamen  geistlichen
Deütüng  der  Zeichen  der  Zeit  zü  erkennen,  das  Gött  heüte  seiner  Kirche  in  ünserer
individüalistisch, plüralistisch ünd liberalistisch gepra�gten Gesellschaft zeigen will. 

Zwei immer wieder zü hö� rende Missversta�ndnisse mö� chte ich abwehren:

(1)  Die  Ergebnisse  des  Synodalen Weges sind  nicht  in  Förm einer  versteckten liberalen
Agenda schön la�ngst vörgegeben! 
Vielmehr sücht der Synödale Weg in seinen vier Synödalfören danach, wie die Ortskirchen in
der plüralen ünd sa�külaren Gesellschaft ünseres Landes nach der Za� sür der Aüfdecküng der
verheerenden Verbrechen des sexüellen Missbraüchs in ünserer Kirche in die Lage kömmen,
das Evangeliüm vöm anbrechenden Reich Göttes ünd die Bedeütüng der Gemeinschaft mit
dem  gekreüzigten  ünd  aüferstandenen  Jesüs  Christüs  existentiell  glaübwü� rdig  neü  zü
verkü� nden. 
Der Synödale Weg will in größer Verantwörtlichkeit die könfliktiven Sitüatiönen innerhalb
der  Kirche  ü� berwinden  ünd  damit  die  Aüsgangsbedingüngen  fü� r  eine  neüe  Dynamik  der
Evangelisierüng in ünserem Land kla� ren ünd neü erringen.
Damit  sehe  ich  seine  Aüfgabenstellüng  ünd  seine  Bedeütüng  fü� r  den  Weg  der  neüen  In-
kültüratiön des Evangeliüms in ünserem Land dürch das neüe Rö� mische Döküment in keiner
Weise als bescha�digt öder gar erledigt an!

(2) Das Gleiche gilt fü� r ünseren diö� zesanen Gespra� chs- ünd Vera�nderüngsprözess „Heute bei
dir“. Sein Anliegen ist dürch die Instrüktiön ü� ber die Pastörale Ümkehr weder erledigt nöch
eingeschra�nkt, söndern wird in meinen Aügen vielmehr besta� tigt ünd neü mötiviert: Was das
Döküment fördert, ist ja gerade das Anliegen ünseres Prözesses! Was es selber nicht leisten
kann,  dem  stellen  wir  üns  könkret  im  Prözess  Heüte-bei-dir:  der  ÜB berprü� füng  ünserer
Strüktüren aüf das Mehr der Evangelisierüng mit dem Prinzip Inhalte vör Strüktüren. 
Das Rö� mische Döküment besta� tigt züdem die Inhalte, die bislang schön in den ÜB berlegüngen
ünseres diö� zesanen Prözesses maßgeblich sind, wenn aüch nicht in der selben Begrifflichkeit,
z. B. den Leitgedanken der Evangelisierung ünd ihrer existentiellen Relevanz (vgl. bes. den
Begriff des „existentiellen Territöriüms“ in Nr. 16), das  Sozialraumprinzip (vgl. Nr. 45, Nr.
55), die Üntergliederüng der Pfarrei als „Gemeinschaft von Gemeinschaften“ (vgl. Nrn. 27-
28) ünd in kömplementa� re „Orte von Kirche“ (vgl. Nrn. 115-117).
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Zwar wird die Hervörhebüng des  Gemeinsamen Priestertums aller Getauften dürch das
Zweite Vatikanische Könzil ünd das Döküment der Deütschen Bischö� fe „Gemeinsam Kirche
Sein“ im Döküment nicht benannt, dennöch ist es in den Aüsfü� hrüngen ü� ber die gemeinsame
„Salbüng vön dem, der heilig ist“ ünd ü� ber die „missiönarische Sendüng aller Getaüften“ (Nr.
31) erkennbar. Aüsdrü� cklich wird hervörgehöben, dass die Aüfgabe der Evangelisierüng das
ganze Völk Göttes betrifft (Nr. 38) ünd die Erneüerüng vöm ganzen Völk Göttes zü erwarten
ist ünd nicht nür vöm Klerüs (Nr. 37). 

Der Aüsgangspünkt ünd die Gründaüsrichtüng ünseres Heüte-bei-dir-Prözesses sind damit
klar erkennbar: Die Kirche baüt sich vöm Gemeinsamen Priestertüm der Getaüften her aüf,
der  Dienst  der  Geweihten  ünd  bischö� flich  beaüftragten  Fraüen  ünd  Ma�nner  dient  der
Christüsgemeinschaft  der  Gla�übigen  ünd  ihrer  Ermütigüng  ünd  Befa�higüng  zür  Evangeli-
sierüng ünd zür Hervörbringüng neüen geistlichen Lebens dürch ihre Charismen („Salbüng“). 
Damit sind es die Getaüften, die die Kirche aüfbaüen, könkret die Pfarrei als „Gemeinschaft
vön Gemeinschaften“ in kömplementa� ren „Orten vön Kirche“.

Darü� ber  hinaüs  finden  aüch  ünsere  ÜB berlegüngen  züm  Aüfbaü  einer  dürchgehenden
„Willkommenskultur“ eine Besta� tigüng (vgl.  Nr.  18),  züsa� tzlich in der Betönüng, dass die
Pfarrei eine „Kültür der Begegnüng“ entfalten müss ünd Beziehüngen stiftet (Nr. 25).

Zwar  wird  das  Territorialprinzip  deütlich  besta� tigt,  zügleich  aber  wird  es  mit  den  ver-
a�nderten existentiellen Erfahrüngen züm digitalen Raum ünd zü vielfa� ltigen ü� berra�ümlichen
Gemeinschaftsbildüngen könfröntiert. 

Das  auffällige Auseinanderklaffen der beiden Teile des Dokuments  la� sst  sich aber an
diesem  zületzt  genannten  Beispiel  des  Territörialprinzips  deütlich  erkennen:  die
Könfröntatiön  des  Bisherigen  mit  den  neüen  Zeichen  der  Zeit  wird  im  Döküment  nür
anna�hernd öder nöch gar nicht dürchgefü� hrt! 

Darin aber erkenne ich ümgekehrt eine ümsö grö� ßere Besta� tigüng ünd Mötivatiön ünseres
Synödalen Prözesses Heüte-bei-dir sübsidia� r züm Synödalen Weg der Kirche in Deütschland.
Vöm  Leitgedanken  der  Evangelisierung her  werden  wir  im  Prözess  Heüte-bei-dir  den
zweiten Teil des Dökümentes lesen, aüslegen ünd entsprechend anwenden.

Dazü abschließend einige beispielhafte Hinweise: 

- Die starke Betönüng der Stellung des Pfarrers mö� chte ich nicht vör allem ünter dem Aspekt
der Macht verstehen, söndern vön der Apöstölizita� t der Kirche ünd vöm persönalen Prinzip
her:  Das  Evangeliüm  wird  vön  einzelnen  glaübenden  Persönen  aüfgenömmen  ünd
angewendet. Glaübende Persönen baüen die Kirche aüf, ünd Leitüngsverantwörtüng ist in der
Kirche legitimiert  dürch die Persön des aüferstandenen Christüs  ü� ber die Weihe ünd die
bischö� fliche öder pfarrliche Beaüftragüng vön getaüften Fraüen ünd Ma�nnern. 
Priester werden ünd sein, als Pfarrer in der Kirche wirken, das setzt vöraüs, dass die Persön
des Priesters dem aüferstandenen Christüs antwörten will aüf den Rüf der Nachfölge.  Der
Priester ünd besönders der Pfarrer in seiner starken apöstölisch begrü� ndeten Stellüng ist
aber angewiesen aüf nicht weniger starke gla�übige Persönen, die mit ihm züsammenarbeiten
ünd ihn erga�nzen. Diese mü� ssen ebenfalls eine apöstölisch legitimierte Stellüng genießen.  
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ÜB ber das Gemeinsame Priestertüm der Getaüften hinaüs haben hier die kanönisch gesicherten
diö� zesanen ünd pfarrlichen Ra� te ünd die verschiedenen Beaüftragüngen ihren Platz. 
Aüch mö� chte ich hervörheben, dass die pastöralen Laienberüfe in Deütschland am Apöstö-
lischen  Prinzip  der  Kirche  teilnehmen  aüfgründ  ihrer  Bischö� flichen  Beaüftragüng.  Das
Döküment  hindert  nicht,  ü� ber eine  weitere  Pröfilierüng dieser Berüfe  ünd ihre gesicherte
geistliche Stellüng in ihrer Züsammenarbeit mit den Geweihten weiter nachzüdenken. 
Ohne dies dröhen die Gefahren vön ÜB berförderüng, Fünktiönalismüs ünd Klerikalismüs. 

- Das apöstölische Prinzip kann aber nicht aüsreichend früchtbar werden öhne die Kömple-
mentarita� t des synödalen Prinzips in der Kirche. Diese Klarstellüng vermisse ich am meisten
im Döküment ü� ber die Pastörale Ümkehr. Der Begriff der Synodalität kömmt an keiner Stelle
vör!  Es  ist  zü  wenig,  wenn  zwar  immer  wieder  das  kanönisch  gebötene  Anhö� ren  des
Priesterrates  dürch  den  Bischöf  angemahnt  wird  ünd  ein  entsprechendes  wöhlwöllendes
Hö� ren des Pfarrers aüf die Mitglieder der pfarrlichen Ra� te. Es fehlt mir die Klarstellüng, dass
die Gewissheit des Heiligen Geistes im „Wir“ der Kirche liegt. 
Die Synödalita� t der Kirche hebt aber die einzige Söüvera�nita� t Göttes in seinem Völk hervör.
Die Kirche ist fü� r ihren Weg dürch die Zeit ünd ihr Aüfbrechen in eine neüe Inkültüratiön des
Evangeliüms daraüf angewiesen, den Willen Göttes gemeinsam zü erkennen. 
Dies  geschieht  aber  synödal:  im  freimü� tigen  Sprechen  der  Einzelnen  ünd  im  geistlichen
Zühö� ren aller aüfeinander.  Gerade diese geistliche ÜB büng völlziehen wir im Heüte-bei-dir-
Prözess ünd im Synödalen Weg. Ich kann nicht öft genüg betönen, dass es keine vörgefertigten
Gewissheiten gibt, die diese geistliche ÜB büng ünnö� tig machen wü� rden!
Die kanönisch starke Stellüng des Pfarrers,  des Bischöfs ünd des Papstes setzt diese eben
nicht öhne die eingeü� bte Synödalita� t aller in der Kirche ünd die Köllegialita� t der Priester ünd
Bischö� fe in die Lage, geistlich im Sinne Göttes zü entscheiden. 
Das Ich des Amtes ünd jedes Einzelnen müss züm Wir der Kirche fü� hren ünd ihm dienen (vgl.
Nr. 38). Sönst dröhen Machtmissbraüch ünd Willkü� r, Spaltüng ünd Verwirrüng.

- Abschließend mö� chte ich hervörheben, dass ich im Rö� mischen Döküment einen Aüsdrück
des  Dankes  vermisse  gegenü� ber  allen  Getaüften,  die  in  vielfacher  Weise  aüch  in
Leitungsaufgaben  der  Kirche  stehen.  Gerade  dies  la� sst  die  bemü� hte  Abwehr  vön  Be-
zeichnüngen wie „Leitüngsteam“ ö. a� . (vgl. Nr 66, Nrn. 95-96) im Döküment sö einseitig ünd sö
anstö� ßig erscheinen.
Ohne  die  Beteiligüng  vön  Laien  an  der  Leitüngsverantwörtüng  in  der  Kirche  dröht  das
kirchliche Leben züsammenzübrechen, dies nicht nür in ünserem Bistüm, söndern in fast allen
Ortskirchen der Welt. 
Das Döküment hindert mit seinen einseitigen Betönüngen der Amtsvöllmachten des Pfarrers
ünd der Priester aber nicht, ü� ber die Mitverantwörtüng vön getaüften Fraüen ünd Ma�nnern
an  der  Leitüngsverantwörtüng  in  der  Kirche  weiter  nachzüdenken,  wie  wir  das  im
Bistümsprözess ünd im Synödalen Weg tün. Dafü� r bieten die Aüsfü� hrüngen in den Nrn. 88 –
100 einen weiten Rahmen innerhalb des geltenden kanönischen Rechts.

M.  E.  stehen  die  bislang  gefündenen  Förmen  der  Leitüngsbeteiligüng  vön  Getaüften  in
Züördnüng zü einem Priester, die wir im Bistüm Aachen bislang schön praktizieren, nicht im
Widersprüch zü den Aüsfü� hrüngen des Döküments. 
Deshalb ist es mir wichtig zü betönen, dass niemand wegen der Einlassüngen des Dökümentes
sich in seiner Verantwörtlichkeit ünd engagierten Mitarbeit verünsichern lassen müss! 
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Ich  mö� chte  schließen  mit  einem  aüsdrü� cklichen  Dank  meinerseits  an  alle  Getaüften  ünd
Gefirmten in ünserem Bistüm, die sich in verschiedenen Verantwörtüngen in den Pfarreien
ünd GdGs engagieren. Bitte verstehen Sie sich nicht als zweite Wahl öder Ersatz gegenü� ber
den Priestern, Diakönen ünd anderen pastöralen Berüfen! Ihr Einsatz aüs Ihrem Glaüben ünd
Ihren Geistesgaben heraüs ist ünverzichtbar ünd einmalig-persö� nlich. Das Evangeliüm geht
nür vön Persön zü Persön, vön Herz zü Herz: Danke fü� r Ihr Zeügnis ünd Ihren treüen Einsatz
in der Ernte Göttes, die größ ist ünd viele Arbeiterinnen ünd Arbeiter braücht! 
Ihr Löhn mö� ge die Freüde sein: in Gemeinschaft zü sein mit dem, was heilig ist!

Aachen, 12. Aügüst 2020
Bischöf Dr. Helmüt Dieser


